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Vorwort Der Begriff E-Learning bezeichnet im Prinzip alle Formen des Lernens, die elektronische oder digitale Medien einsetzen, um Lerninhalte und -material zu präsentieren und die Kommunikation der Lernenden zu unterstützen. Gelernt wird online, multimedial oder auch via Fernsehbildschirm. Die Technologien variieren, ebenso die didaktischen Konzepte. Für die folgende Analyse wurden 40 betriebliche Vereinbarungen, abgeschlossen zwischen 1997 und 2011, ausgewertet. Sie befassen sich vor allem mit Formen des Wissenserwerbs und Lernens am PC. Es wird gezeigt, welche Regelungstrends zur Gestaltung von Weiterbildung in Form von E-Learning in Unternehmen bestehen und wie die betrieblichen Akteure das Thema aufgreifen. Die Auswertung verfolgt dabei nicht das Ziel, Regelungen zu bewerten, denn die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen, Hinweise und Anregungen für die Gestaltung eigener Vereinbarungen zu geben. Dabei werden auch Rahmenbedingungen und Begrifflichkeiten erläutert sowie rechtliche Hintergründe und einige offene Probleme benannt. Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen. Wir wünschen eine anregende Lektüre! Dr. Manuela Maschke
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Zusammenfassung E-Learning bezeichnet alle elektronisch unterstützten Formen des Lernens. Seine verschiedenen Formen gehören inzwischen zum betrieblichen Alltag und unterliegen der Mitbestimmung durch Betriebs- und Personalräte. Um entsprechende Sachverhalte zu regeln, schließen Geschäftsleitungen und betrieblichen Interessenvertretungen betriebliche Vereinbarungen ab. Die Anzahl dieser Regelungen nimmt beständig zu: Im Jahr 2004 konnte das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung erst auf 5 Vereinbarungen zum E-Learning zurückgreifen. Der ersten Auflage der vorliegenden Auswertung (Heidemann 2009) lagen 29 Vereinbarungen zugrunde. Mittlerweile basiert die aktuelle Auswertung bereits auf 40 Vereinbarungen zum Thema. Sie zeigen, wie Betriebsparteien Fragen zum E-Learning aufgreifen und regulieren. Die Formen des E-Learning haben sich in der Praxis in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und differenziert. Sie werden oft nebeneinander genutzt, die Übergänge zwischen ihnen sind – je nach betrieblichen Ansprüchen, Bedarfen und Nutzungsmöglichkeiten – fließend. Die Auswertung unterscheidet zwischen Computer Based Training (CBT) und Web Based Training (WBT), Blended Learning und Virtual Classroom, Lernplattformen, Portalen und Learning-Management-Systemen sowie zwischen der Nutzung für Wissensmanagement und Personal- und Organisationsentwicklung. Im Vordergrund der Vereinbarungen steht der Einsatz von Lernprogrammen, zunehmend aber auch die Nutzung von Learning-Management-Systemen und Lernplattformen. Die Regelungen behandeln folgende Schwerpunkte: Ziele von Programmen und technischen Einrichtungen, Rahmenbedingungen, Qualitätsmerkmale von Lernprogrammen, Leistungs- und Ergebniskontrollen, Datenschutz sowie Beteiligung des Betriebsrats. In älteren Vereinbarungen bestand die Tendenz, sich dem E-Learning als Neuland vorsichtig zu nähern und auch Pilotphasen einzuführen. Neuere Vereinbarungen gehen demgegenüber davon aus, dass E-Learning als Regelform der betrieblichen Bildung etabliert ist. Die Erfahrungen zeigen: E-Learning neben der eigentlichen Arbeit funktioniert nicht. Diese Erkenntnis berücksichtigen die Verhandlungspartner, wenn sie die Lage und Ausstattung der Lernorte und Lernplätze regeln. Zudem erweist sich der isolierte Einsatz von E-Learning-Programmen als nicht sehr erfolgreich. E-Learning muss vielmehr im Zusammenhang von betrieblicher Bildungsarbeit und Präsenzlernen – dem Austausch der Lernenden untereinander bzw. mit Trainern und Anleitenden – stehen. Dies beachten die Vereinbarungen, wenn sie festlegen, dass E-Learning ergänzend zu den Präsenzformen des Lernens genutzt werden soll.
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1 



E-Learning: Begriff und Anwendung im Unternehmen



Unter E-Learning werden alle elektronisch unterstützten Formen des Lernens verstanden. In der Praxis bedeutet dies: Lernen am PC. Darüber, wie weit dies in der betrieblichen Bildungspraxis verbreitet ist, gehen die Meinungen auseinander. Immer wieder finden sich in einschlägigen Zeitschriften Hinweise auf Untersuchungen, nach denen ein bestimmter Prozentsatz von Unternehmen bereits E-Learning nutzt oder es in naher Zukunft nutzen will. Dabei handelt es sich jedoch nicht um repräsentative Untersuchungen, sondern um Umfragen unter ausgewählten Firmen oder um Online-Befragungen im Internet, zu denen Unternehmen eingeladen werden. Vor einigen Jahren herrschte noch die Auffassung, E-Learning werde über kurz oder lang die traditionellen Formen betrieblicher Bildung wie Kurse und Seminare – das so genannte Präsenzlernen – zurückdrängen. Inzwischen ist angesichts der tatsächlichen Entwicklung Ernüchterung hinsichtlich der Möglichkeiten von E-Learning eingetreten: Zum einen zeigten sich die erheblichen Kosten guter elektronischer Lehrmaterialien und Lernarrangements. Zum anderen traten zunehmend Zweifel auf an der Effektivität eines isolierten E-Learning hinsichtlich der Verbesserung der Kompetenzen und Qualifikationen. Auf den jährlichen Messen Learntec oder Didacta werden zwar die neuesten Programme und Anwendungsbeispiele gezeigt, jedoch zugleich und mittlerweile selbstkritisch neben den Möglichkeiten auch die Grenzen des Lernens in elektronischen Netzen diskutiert. In welchem Maß E-Learning betriebliche Bildungsarbeit letztlich auch durchdringt – seine verschiedenen Formen sind Realität in den Betrieben. Somit wurde es auch Gegenstand der Mitbestimmung durch Betriebs- und Personalräte. Um diese Sachverhalte zu regeln, werden zunehmend betriebliche Vereinbarungen zwischen Geschäftsleitungen und betrieblichen Interessenvertretungen abgeschlossen. Die vorliegende aktuelle Auswertung basiert bereits auf 40 Vereinbarungen zum Thema. Sie zeigen, wie Betriebsparteien Fragen zum E-Learning aufgreifen und regulieren. Die folgenden Ausführungen stützen sich in den Kapiteln 1, 4 und 5 teils wörtlich auf die frühere Veröffentlichung von Koch u. a. (2004). Die verschiedenen Formen des E-Learning haben sich in der Praxis in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt und differenziert. Sie werden oft nebeneinander genutzt, die Übergänge zwischen ihnen sind fließend – je nach betrieblichen Ansprüchen, Bedarfen und Nutzungsmöglichkeiten.



Computer Based Training (CBT) und Web Based Training (WBT) Anfänglich wurde E-Learning häufig gleichgesetzt mit Computer Based Training (CBT) und Web Based Training (WBT). Beide Formen werden nach wie vor genutzt. Bei CBT handelt es sich um programmierte Instruktionen, die den Lernenden auf CD-ROM oder neuerdings DVD zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil: CBT ist problemlos auf allen üblichen PC einsetzbar. Der Nachteil: CBT-Programme sind weder veränderbar noch aktualisierbar, sobald sie auf Datenträgern gespeichert werden. Auch die Hilfestellung durch einen Trainer oder Tutor ist bei solchen Programmen nicht vorgesehen. Sie ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Bei WBT werden die Lektionen in ein Datennetz (Intranet oder Internet) eingebunden und darüber auf den PC übertragen. Diese Form des Lernens wird auch als Onlinelernen bezeichnet. Es erlaubt die Betreuung der Lernenden durch einen Trainer oder Tutor. Von einer Zentrale aus kann er oder sie die Lernenden begleiten, Lernergebnisse kontrollieren und Rückmeldungen geben. Zudem können die Teilnehmenden untereinander kommunizieren, z. B. in so genannten Chatrooms im Internet. Ein weiterer Vorteil: Zentral gespeicherte Lernprogramme lassen sich leichter pflegen und aktualisieren. Diesen deutlichen Vorteilen des WBT steht jedoch ein schwerwiegender Nachteil gegenüber, der vor allem bedeutsam ist für den Schutz der Arbeitnehmerinteressen: Die Protokollierung von sensiblen Daten (vgl. Kap. 2.4).
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Blended Learning und Virtual Classroom Nach ersten Erfahrungen mit diesen beiden Formen des E-Learning erkannte man in den Unternehmen: Auch sie stellen kein Zaubermittel dar, um alle Bildungsaufgaben zu bewältigen oder die Bildungskosten zu senken. Neue Lösungen werden gesucht, Techniken und Methoden immer wieder verbessert und erprobt. Im Vordergrund stehen dabei zwei Ansätze. Beim Blended Learning – dem „Gemischten Lernen“ – wird das Lernen am PC mit Präsenzlernen im Seminar oder Workshop kombiniert. E-Learning wird genutzt, um Informationen zu vermitteln. Die Anwendung wird im Seminar unter Anleitung eines Trainers bzw. einer Trainerin gelernt und erprobt. Dies soll vor allem den Nachteil ausgleichen, dass Lernende beim E-Learning allein vor ihrem PC sitzen. Häufig wird E-Learning auch zur Vor- und Nachbereitung von Präsenzmaßnahmen eingesetzt. Blended Learning betont die kommunikative Funktion der Präsenz: Die Kommunikation der Beschäftigten untereinander gilt als wichtige Voraussetzung dafür, dass neue Informationen in der täglichen Arbeitspraxis umgesetzt werden. Als Nachteil gilt allerdings, dass die Präsenz beim Blended Learning an feste Termine gebunden und so ein zentraler Vorteil des E-Learning aufgehoben wird. In einem Virtual Classroom – dem „Virtuellen Klassenzimmer“ – werden die über das Netz bereitgestellten Lektionen mit einer Trainerin bzw. einem Trainer in einem Online-Unterricht durchgenommen. Die Lernenden versammeln sich zu bestimmter Zeit über ihre PCLernplätze in einem virtuellen Klassenzimmer im Netz. Sie können schriftlich oder mündlich miteinander kommunizieren. Der Trainer kann Bilder oder Grafiken einspielen, die dann bei allen Teilnehmenden auf dem Bildschirm erscheinen. Wie in einer Schulklasse können sie sich zu Wortbeiträgen melden und werden vom Trainer aufgerufen. Ein Vorteil dieser Lernform besteht in dem direkten Feedback. Allerdings verführen Lektionen im virtuellen Klassenzimmer die Trainer mitunter zu herkömmlichem Frontalunterricht, was als uneffizient gilt.



Lernplattformen, Lernportale und Learning-Management-Systeme Mit zunehmender Verbreitung von E-Learning und vor allem bei der Einbindung in die betrieblichen Geschäftsprozesse werden Lernplattformen, Lernportale im Intranet und Learning-Management-Systeme genutzt. Sie sind technisch aufgebaut und bestimmen heute oft das Bild von E-Learning. In den Anfangszeiten des E-Learning wurden spezielle Lernplattformen benötigt, um ein einheitliches Datenformat für Lektionen bereitzustellen. Dieses Datenformat sollte insbesondere multimediale Präsentationen ermöglichen. Inzwischen verfügen PC jedoch meist standardmäßig über Multimediafunktionen oder sind mit entsprechender Software ausgestattet. Gleichzeitig bewirkte das Internet eine betriebssystemübergreifende Standardisierung: Die meisten Lernprogramme können heute mit den üblichen Internetbrowsern dargestellt werden. Deshalb konnten auch die Lernplattformen neue Anwendungsfunktionen übernehmen. Sie dienen heute vorrangig dazu, die Verwaltung umfangreicher Lernangebote im Netz zu unterstützen und zu organisieren. Darüber hinaus werden sie zunehmend zu umfassenden Learning-Management-Systemen ausgebaut. Bei diesen handelt es sich um besonders umfassende Lernplattformen. Mit ihrer Hilfe werden alle – nicht nur die netzgestützten – Bildungsaktivitäten eines Unternehmens verwaltet: Lektionen, Teilnehmerdaten und Kurse (einschließlich Hotelbuchungen und Abschlusszertifikate). Content-Management-Systeme verwalten die Inhalte von Lehr- und Lernprogrammen; Learning-Content-Managementsysteme stellen Lernmodule für unterschiedliche Kurse oder Lektionen bereit. Demgegenüber stellen Lern- oder Informationsportale unterschiedliche Informationsangebote aus dem Netz in übersichtlicher, strukturierter Form für Benutzer im Intranet bereit. Sie bieten einen Überblick über unterschiedliche Lernangebote, leiten zu unterschiedlichen Lernplattformen, integrieren mitunter auch Kurse externer Anbieter und machen diese verfügbar.
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Wissensmanagement Auf der Grundlage dieser technischen Möglichkeiten wird E-Learning zunehmend in betriebliche Geschäftsprozesse eingebunden und mit dem Wissensmanagement verbunden. Insbesondere in Unternehmen oder Unternehmensbereichen mit wissensbasierter Produktion oder Dienstleistung wird netzgestütztes Lernen als Wissensmanagement organisiert. Wissen, das bei Beschäftigten vorhanden ist, soll für andere Beschäftigte im Unternehmen verfügbar gemacht werden. Der Zusammenhang von Wissensmanagement und Weiterbildung liegt nahe: In beiden Fällen gilt es, neue Informationen aufzunehmen und zur Verbesserung von Arbeitsprozessen zu nutzen. Deshalb soll Wissensmanagement verbunden mit Weiterbildung zur Lösung von zwei Aufgaben beitragen: Erstens muss geklärt werden, wie und woher die entsprechenden Informationen dorthin kommen, wo sie zur Verbesserung der Arbeitsprozesse benötigt werden. Zweitens kann Wissensmanagement dazu dienen, dass Informationen, über die Beschäftigte in einem Unternehmen verfügen, für andere Beschäftigte, die sie ebenfalls benötigen, erreichbar sind. Beide Aufgaben lassen sich durch ein leistungsfähiges Datennetz in Unternehmen wirkungsvoll unterstützen. Von da ist es nicht weit zu den in jüngster Zeit verbreiteten Wikis oder Weblogs, die auch als „soziale Medien“ bezeichnet werden. Denn technische Möglichkeiten für das Lernen über elektronische Netze und Wissensmanagement eröffnen sich durch das so genannte Web 2.0: Neue Softwarelösungen ermöglichen den interaktiven Austausch von Informationen, das gemeinsame Planen und Arbeiten sowie insbesondere das Tutoring (Anleiten) von Lernenden im Intra- oder Internet. Die betriebliche Nutzung dieser weitreichenden technischen Möglichkeiten steht jedoch erst am Anfang. Laut Stiftung Warentest (2011) handelt es sich hier um „digitale Medien und Werkzeuge […], mit deren Hilfe sich Nutzer untereinander austauschen und Inhalte allein oder gemeinsam erstellen können […]. Da keine Daten, sondern Menschen miteinander verknüpft werden, spricht man auch von sozialen Medien“. Mit diesen Mitteln tauschen Beschäftigte Informationen und Erfahrungen aus, legen sie in Dokumenten oder Datenbanken ab und suchen sich selbst die für die Lösung von Fragestellungen in der Arbeit erforderlichen Informationen zusammen. Ein Wiki ist ein Online-Lexikon, das Nutzer nicht nur lesen, sondern in das sie selbst auch hineinschreiben können – die vielleicht bekannteste Form ist Wikipedia im Internet (vgl. Skowronek 2011). Ein Blog (Kurzform von Weblog) ist eine Art Logbuch im Internet oder Intranet, in das ein oder mehrere Autoren fortlaufend Informationen, Gedanken, Meinungen zu einem Thema eintragen (ebd.).



Personal- und Organisationsentwicklung E-Learning und Learning-Management-Systeme werden auch für die Personal- und Organisationsentwicklung genutzt. Die in den elektronischen Systemen anfallenden Daten werden aufbereitet für das Management der Kompetenzen und die Personalentwicklung. Skills-Management (engl. skill: Fähigkeit, Fertigkeit) ist eine spezielle Funktion von Learning-Management-Systemen. Hierbei werden die Qualifikationen, die für einen Arbeitsplatz erforderlich sind, mit den Qualifikationen der jeweiligen Beschäftigten „abgeglichen“. In diesen Zusammenhang gehören auch die so genannten Gelben Seiten, in denen – quasi wie im Telefonbuch – die organisationsinternen Expertinnen und Experten für bestimmte Fragen und Problemen zu finden sind. Vor diesem Hintergrund und mit diesen Mitteln wird netzgestütztes Lernen in Prozesse der betrieblichen Organisationsentwicklung eingebunden. Das Ziel: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich daran beteiligen, die Arbeitsorganisation ihrer Arbeitsbereiche zu optimieren. Dies setzt umfassende Informationen über zu erreichende Ziele und mögliche Organisationsformen voraus. Gleichzeitig entsteht Bedarf an neuen Kompetenzen und Qualifikationen, um die Aufgaben erfüllen zu können, die sich durch die neue Organisation ergeben. Bei Qualifizierung in Zusammenhang mit Organisationsentwicklung kommt es darauf an, dass die Beteiligten teils sehr unterschiedliche Qualifikationen möglichst zeitgleich erwerben, da sonst die gesamte Umsetzung stockt. Hierfür erweist sich E-Learning als vorteilhaft. 8



2 Regelungsinhalte Der Einsatz von Lernprogrammen steht bei den Vereinbarungen im Vordergrund: 25 Vereinbarungen befassen sich vorrangig damit, in 8 weiteren wird ihr Einsatz zusammen mit einem Learning-Management-System oder einer Lernplattform geregelt. 10 Vereinbarungen befassen sich ausschließlich mit Learning-Management-Systemen oder Lernplattformen, 5 Vereinbarungen thematisieren Wissens- und Skills-Management. Nur 10 Vereinbarungen stellen E-Learning in den Zusammenhang der betrieblichen Bildungsarbeit insgesamt. Die Regelungen in den Vereinbarungen können folgenden Schwerpunkten zugeordnet werden: 1. Ziele von Programmen und technischen Einrichtungen 2. Rahmenbedingungen 3. Qualitätsmerkmale von Lernprogrammen 4. Leistungs- und Ergebniskontrollen, Datenschutz 5. Beteiligung des Betriebsrates



2.1 Ziele von Programmen und technischen Einrichtungen Die meisten Vereinbarungen beschreiben zunächst Absichten und Ziele, die mit der Einführung von E-Learning verbunden sind. In folgender Vereinbarung wird das für Lernprogramme und Lernplattformen so beschrieben: „Der Einsatz von eLearning dient folgenden Zielen: - Ermöglichung eines inhaltlich, zeitlich und räumlich flexiblen Zugriffs auf Informa- tions- und Weiterbildungsangebote - Schnelle Bereitstellung von Lerninhalten bei der Anforderung zeitnaher Qualifizierung insbesondere größere Zielgruppen - Verbesserung der Effizienz von Qualifizierungen - Einsatz von Lerngruppen, die räumlich und/oder zeitlich verteilt arbeiten.“ Einzelhandel (ohne Kfz.), 020210/34/2006



In einem anderen Unternehmen werden die Vorteile von E-Learning für den Betrieb sowie für die Beschäftigten hervorgehoben. „Die Einführung von E-Learning als zusätzlicher Lernmethode kann ihren Beitrag dazu leisten, dass Qualifizierung zeitnaher erfolgen kann. Durch E-Learning lässt sich das Wissensniveau der Teilnehmer angleichen, indem zum Beispiel dem Präsenztraining individuelle E-Learning-Module vorgeschaltet werden. Den MitarbeiterInnen wird bei ihrer eigenen Weiterbildung eine höhere Flexibilität ermöglicht. Gleichzeitig wird eine höhere Eigenverantwortlichkeit beim Lernen gefördert und durch die Führungskräfte unterstützt.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010



Zu den Zielen von E-Learning gehört auch, den Teilnehmerkreis festzulegen. Meist umfasst der personelle Geltungsbereich die Beschäftigten des Betriebes. Nachstehend werden ausdrücklich auch die im Betrieb eingesetzten Leiharbeitskräfte einbezogen. „Diese Rahmenbetriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß § 5 Absatz I BetrVG (im Folgenden ‚AN‘) sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die der Gesellschaft zur Arbeitsleistung überlassen sind (im Folgenden 9



‚Leiharbeitnehmer‘). Die Geltung für Leiharbeitnehmer setzt zusätzlich voraus, dass die Maßnahme der betrieblichen Weiterbildung mit der Führungskraft der jeweiligen Gesellschaft vereinbart wurde.“ Energiedienstleister, 020210/37/0



Lernprogramme Einige Betriebsvereinbarungen beschreiben die Ziele von E-Learning und seinen Stellenwert im betrieblichen Bildungsgeschehen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn mit E-Learning Neuland beschritten werden soll, z. B. mittels einer Versuchsphase oder Pilotanwendung. Eine Dienstvereinbarung stellt die Pilotphase zur Einführung von E-Learning folgendermaßen dar. „Mit Hilfe dieser Vereinbarung soll im Rahmen einer Pilotphase der Einsatz der o. g. Medien erprobt werden. In der Pilotphase wird ermittelt, ob sich E-Learning grundsätzlich als Aus- und Weiterbildungsangebot […] eignet und auf welcher weiteren Basis die erzielten praktischen Erfahrungen umgesetzt werden können.“ Versicherungsgewerbe, 020210/01/2002



Nachstehend wird die zeitliche und räumliche Flexibilität eines Programms hervorgehoben. „Zweck dieser Anwendung ist es, die Vermittlung und Erarbeitung geforderter und gewünschter Lerninhalte mit Hilfe elektronischer Kommunikationstechniken zeitlich und räumlich flexibel zu ermöglichen.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/21/2007



Mehrfach wird die Möglichkeit des selbst gesteuerten Lernens betont. „Durch den Einsatz von computergestützten Lernprogrammen soll das selbst gesteuerte Lernen der Mitarbeiter gefördert und die Qualifikation und Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter erhöht werden. Zu diesem Zweck erhalten alle anspruchsberechtigten Mitarbeiter die Möglichkeit, nach Abstimmung mit dem Vorgesetzten auf jährlich bis zu drei computergestützte Lernprogramme zur Nutzung außerhalb der Arbeitszeit zuzugreifen.“ Chemische Industrie, 020200/210/2003



Zehn Vereinbarungen, die sich mit dem Einsatz von Lernprogrammen befassen, weisen ausdrücklich auf deren Einbindung in das betriebliche Bildungsgeschehen hin: E-Learning soll nicht als isolierte, sondern vielmehr als integrierte Anwendung praktiziert werden. Im Folgenden wird selbst gesteuertes Lernen als Ziel festgelegt. E-Learning dient hier dazu, Präsenzveranstaltungen zu ergänzen. „Mit Hilfe von Intranet-E-Learning-Programmen sollen die Mitarbeiter Kenntnisse selbständig erwerben, verbessern und erweitern können. Intranet-E-Learning Programme sollen die herkömmlichen Fortbildungsmaßnahmen nicht ersetzen, sondern ergänzen.“ Maschinenbau, 020210/04/2002



Auch laut folgender Vereinbarung sollen ausdrücklich die neuen Formen des E-Learning nicht die herkömmliche Weiterbildung ablösen. „WBT und CBT werden ausschließlich als Ergänzung und Abrundung des Seminarprogramms […] angeboten. Sie sollen nicht die Schulung und Einarbeitung in neue Systeme durch geeignete Dozenten ersetzen.“ Datenverarbeitung und softwareentwicklung, 020210/02/2002
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Mitunter werden die Einsatzbereiche und Grenzen von E-Learning beschrieben. „Das Lernen selbst erfolgt zu einem erheblichen Teil durch die Anwendung des angeeigneten Wissens […]. Aus diesen Gründen ist Lernen in der Regel auf unmittelbare zwischenmenschliche Kommunikation angewiesen. Technische Informationsmedien sind nach bisherigen Erfahrungen nicht in der Lage, diese vollständig zu ersetzen. Ihre Stärke ist die Vermittlung von Faktenwissen. E-Learning als Lernmethode ist deshalb im Schwerpunkt auf diesen Teil des Lernens auszurichten.“ Versicherungsgewerbe, 020210/17/2007



Noch deutlicher werden Einsatzbereich und Grenzen von E-Learning nachstehend beschrieben. Es konzentriert sich auf die Vermittlung von Faktenwissen. „Grundsätzlich eignet sich der Einsatz von E-Learning zur Vermittlung von Faktenwissen. Eine Verknüpfung von Inhalten ist dann im Rahmen von E-Learning sinnvoll, wenn die Verknüpfungsmöglichkeiten und deren Ergebnisse eindeutig sind, der Lernende keinem Interpretationsspielraum ausgesetzt ist. Grundsätzlich nicht geeignet ist der Einsatz von E-Learning bei Verhaltens- oder Handlungstrainings und anderen komplexen Themen, bei denen keine oder nur schwer eine eindeutige Wechselwirkung zwischen Aktion und Ergebnis darstellbar ist.“ Energiedienstleister, 020210/37/0



Derart deutlich wird E-Learning allerdings nur vereinzelt auf die Vermittlung von Faktenwissen reduziert. Diese Einschränkung ist zudem bei E-Learning-Experten umstritten.



Wissensmanagement und Skills-Management Auch die Nutzung von E-Learning für Wissensmanagement und Skills-Management wird zielgerichtet beschrieben. „Mit [dem Programm] wird ein neues Arbeitsinstrument eingeführt, das den konzernweiten Informations- und Wissensaustausch ermöglicht bzw. intensiviert. [Es] unterstützt das selbständige Handeln der Arbeitnehmer, fördert und stärkt ihre Motivation und Zufriedenheit.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/08/2004



Auch mit dem Skills-Management werden bestimmte Ziele verfolgt. „Skills-Management soll einen den Wünschen und Möglichkeiten der Mitarbeiter sowie dem Unternehmenserfolg dienenden Personaleinsatz unterstützen und gleichzeitig für eine vorausschauende Personalentwicklung und Weiterbildung genutzt werden.“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/11/1997



Die Ziele von Skills-Datenbanken für die Personalentwicklung werden in einer neueren Vereinbarung noch genauer definiert. „Erstellen einer Datenbank über die vorhandene Qualifikation der Mitarbeiter. Mit Hilfe des Systems sollen Aufgaben der Personalentwicklung unterstützt werden, insbesondere - die persönliche Qualifikationsentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, - die Prognose des mittel- und längerfristigen Qualifikationsbedarf und
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- darauf aufbauend eine verlässliche und am künftigen Bedarf orientierte Planung des betrieblichen Qualifikationsangebots.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 090501/126/2004



Die folgende Zieldefinition lautet ähnlich. Die Inhalte der Skills-Datenbank werden detailliert festgelegt. „[…] neben den persönlichen Stammdaten die Beschreibung der individuellen Kompetenzen (auf Basis standardisierter Vorgaben), die zu entwickelnden Kompetenzen und deren Kommentierung durch den Vorgesetzten. Die Datenpflege der persönlichen Kompetenzen erfolgt in diesem Betrieb durch die Beschäftigten selber; im jährlichen Mitarbeitergespräch werden die Kompetenzausprägungen mit dem Vorgesetzten mit dem Ziel einer einvernehmlichen Bewertung besprochen.“ Nachrichtentechnik/ Unterhaltungs-, Automobilelektronik 020300/24/2011



Eine Vereinbarung regelt umfassend die Grundsätze für Wikis (elektronische Systeme zur Sammlung von Informationen und Weitergabe von Wissen). Die Ziele ihres Einsatzes gehen aus ihrer Definition hervor. „Unter Wikis im Sinne dieser Vereinbarung werden Systeme verstanden, die es Benutzergruppen ermöglichen, durch gemeinschaftliches Arbeiten einen Wissensstand ihres Fach- oder Einsatzgebietes zu dokumentieren und weiterzuentwickeln. Den Benutzern ist bewusst, dass die Inhalte eines Wikis keinen objektiven oder offiziellen Wissensstand darstellen.“ Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 020210/39/2011



Zudem wird hier zwischen zwei Typen von Wikis unterschieden. „Es werden zwei Typen von Wikis unterschieden: - Wikis, deren Inhalt als kooperatives Gemeinschaftsprodukt begriffen wird und - Wikis, die einzelne Autorenbeiträge sowie Kommentare und Ergänzungen anderer Autoren zu diesen Beiträgen beinhalten.“ Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 020210/39/2011



Lernportale und Lernplattformen Laut nachstehender Vereinbarung wird im Unternehmen eine Lernplattform eingerichtet. Die Ziele, die damit verfolgt werden, sind wie folgt beschrieben. „Die Lernplattform wird eingesetzt: - zur selbstgesteuerten Aufnahme und Verarbeitung von Wissen/Informationen, - zur Unterstützung und Steuerung von Lernprozessen bei Personalentwicklungsmaß- nahmen, die in Kombination von E-Learning und Präsenztraining organisiert sind (Blended Learning).“ Kreditgewerbe, 020210/14/2007



In einem anderen Unternehmen wird ein Lernportal mit folgenden Zielen etabliert. „Die zentralen Ziele dieses Systems sind die folgenden: - Bereitstellen eines Learning Portals für ein breites Publikum und für alle Inhalte, - Ermöglichen eines Self-Service für Vorgesetzte und Mitarbeiter, z. B. selbständiges Buchen von Kursen, Genehmigungsmanagement, E-Learning und Aufbau einer
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Trainingshistorie, - Instrument für die Terminplanung, das Bedarfsmanagement und die Kursentwick- lung.“ Chemische Industrie, 020210/31/2007



Bisweilen soll mithilfe des eingesetzten Learning-Management-Systems eine Qualifizierungsstrategie entwickelt werden. „[…] Entwicklung einer Qualifizierungsstrategie, mit der für die Mitarbeiter auf der Basis einer E-Learning-Plattform ein individuelles Angebot zur persönlichen Entwicklung gemacht wird.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010



Das Learning-Management-System stellt die notwendigen Funktionen bereit. „Folgende Funktionen werden durch das Lernmanagement-System bereitgestellt: - Trainingskatalog mit klassischen Qualifizierungen und mittels E-Learning-Plattform - E-Learning-Plattform - direkte Erreichbarkeit der Teilnehmer – unabhängig vom Wohnort - Suche nach geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen - Bereitstellung von Pflicht-Qualifizierungen für spezifische Zielgruppen - Sämtliche Backend-Funktionalitäten des Veranstaltungsmanagements: Vormerkung, Buchung, Stornierung, Abrechnung von Qualifizierungen.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010



2.2 Rahmenbedingungen für E-Learning Ausführlich werden in den Vereinbarungen die Rahmenbedingungen für computergestützte Lernformen geregelt: Lernorte, Gestaltung und technische Ausstattung der Lernplätze, Unterstützung, Coaching und Teilnahmebescheinigungen sowie – ganz zentral – die Lernzeiten.



Lernorte und Lernplätze Mitunter werden allgemeine Bedingungen formuliert, die die Lernorte bzw. -plätze erfüllen sollten. „Lernzentren/Lernstudios sollten in einem gut erreichbaren und dem Lernen förderlichen Raum eingerichtet werden.“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/06/2004



Des Öfteren werden Mindeststandards für ein störungsfreies Lernen mit den neuen Medien differenziert vereinbart. „Räume, in denen wbt oder cbt stattfinden, müssen ein ungestörtes Lernen ermöglichen. Dem Mitarbeiter müssen ausreichende Flächen zur Ablage von Unterlagen oder Erstellung schriftlicher Übungen und persönlicher Notizen zur Verfügung stehen.“ Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 020210/02/2002
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Ähnlich präzise ist die nachstehende Vereinbarung formuliert. „Für angeordnete E-Learning-Maßnahmen geeignet sind nur Lernplätze, an denen sich der Mitarbeiter im Wesentlichen ungestört von seinen sonstigen dienstlichen Verpflichtungen dem Lerninhalt widmen kann Dazu gehören außer Arbeitsplätzen in den Büros der jeweiligen Mitarbeiter auch Bildschirmarbeitsplätze in Schulungsräumen oder in zeitweise nicht genutzten Räumen, sofern die in Satz 1 genannten Kriterien erfüllt sind.“ Gesundheit und Soziales, 020210/32/2010



Bisweilen werden die Lernplätze im Unternehmen genannt, an denen die Programme nutzbar sind: Info-Center, mobile Lernstationen (Laptops), Arbeitsplatzrechner (Kreditgewerbe, 020210/03/1999). Sind Lernprogramme sowohl in Info-Centern als auch an den Arbeitsplatzrechnern zugänglich, kann der Lernort frei gewählt werden. Dies wird im Folgenden ausdrücklich festgelegt. „Über den Lernort (PC am Arbeitsplatz oder im Selbstlernzentrum) entscheidet der Mitarbeiter.“ Kreditgewerbe, 020210/14/2007



Arbeitskräften, die an Heimarbeitsplätzen arbeiten, werden mitunter Lernplätze im Betrieb angeboten. „Einem Mitarbeiter, der normalerweise im Home-Office arbeitet (z. B. Außendienst oder Telearbeit), wird auf Wunsch für die Durchführung einer E-Learning-Maßnahme eine dafür geeignete Räumlichkeit im Betrieb zur Verfügung gestellt.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/30/2008



Außendienstkräfte, die eine spezifische betriebliche Weiterbildung absolvieren, werden laut folgender Vereinbarung mit Hard- und Software am Heimarbeitsplatz bzw. im Betrieb ausgestattet. „Die […] erforderliche Hard- und Software […] wird einschließlich der erforderlichen Intranet-Zugänge den Arbeitnehmer/innen zum Ausbildungsbeginn vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei der Ausbildung in der Niederlassung stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Arbeitnehmer/innen an einem geeigneten Büroarbeitsplatz mit der erforderlichen Hard- und Software arbeiten können und ihnen die erforderliche Zeit zur Verfügung steht.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/20/2002



Nachstehend wird die Ausstattung der betrieblichen Lern-Center hinsichtlich Arbeitsschutz und Behindertengerechtigkeit geregelt. „Die Ausstattung der Info-Center entspricht den aktuellen Erkenntnissen des Arbeitsschutzes. Behindertengerechten Erfordernissen oder alternativen Lernmöglichkeiten für Behinderte wird im Einzelfall im Benehmen mit der örtlichen Schwerbehindertenvertretung Rechnung getragen.“ Maschinenbau, 020210/03/2002



Unterstützung und Coaching Idealerweise werden E-Learning-Lektionen nicht isoliert von den anderen Lernenden, sondern gemeinschaftlich gelernt. Zudem sollten sie erfahrungsgemäß von Trainern oder Tu-
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toren angeleitet und begleitet werden. Diese Aspekte werden in einigen Vereinbarungen geregelt. Ein Betrieb ermöglicht die Kommunikation der Lernenden untereinander und mit den Tutoren bzw. Tutorinnen. Wie dies umgesetzt wird, bleibt in der Vereinbarung allerdings offen. „PC-gestützt kann der Mitarbeitende Lernmaterialien […] abrufen und bearbeiten […]. Diese Lernart kann durch die Kommunikation mit anderen Lernenden und einem Lernbegleiter (Tutor) z. B. mittels E-MaiI und Newsgroups unterstützt werden.“ Kreditgewerbe, 020210/05/2003



Das nachstehend zitierte Unternehmen geht noch weiter: Hier wird ausdrücklich auf schriftliche Begleitunterlagen und auf die Möglichkeit persönlicher und telefonischer Betreuung Wert gelegt. „Den Lernenden werden Bedienungshinweise und/oder Begleitunterlagen zur Verfügung gestellt oder Hilfefunktionen über das Programm angeboten. Eine persönliche Betreuung nach vorheriger Terminvereinbarung wird gewährleistet. Eine telefonische Unterstützung (Hotline) wird angeboten; ebenso werden Anfragen per Mail beantwortet.“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



In folgendem Fall wird den Nutzern eine Hilfseinrichtung gewährleistet. „Die Lernenden können bei technischen Problemen die Hilfe des User Help Desk (UHD) in Anspruch nehmen.“ Versicherungsgewerbe, 020210/01/2002



Ausführlicher ist diesbezüglich die nachstehende Regelung formuliert. „Die Mitarbeiter können sich mit ihren Fragen an definierte Trainer/Fachexperten unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Online-Medien (Chat, Foren etc.) wenden […]. Jede Bildungsmaßnahme im Rahmen des E-Learning ist einem Trainer zugeordnet. Dieser Trainer ist verantwortlicher Ansprechpartner für den Lernenden.“ Versicherungsgewerbe, 020210/17/2007



Mehrfach wird geregelt, dass Fachleute die Nutzer in die Programmanwendung einführen. „Alle Mitarbeitenden und Führungskräfte werden vor Einführung [des Programms] und [der] elektronischen Schulungsmethoden entsprechend ihres Kenntnisstandes geschult.“ Chemische Industrie, 020210/24/2006



Gelegentlich werden Ansprechpartner für die Beratung von Beschäftigten und Vorgesetzten vereinbart. Die erforderlichen Kompetenzen solcher Tutoren und Tutorinnen werden nachstehend detailliert beschrieben. „Für die Betreuung der e-learning-Contents sind bei Bedarf geeignete Tutoren einzusetzen; diese müssen über folgende Kompetenzen verfügen: - Methodenkompetenz - Fachkompetenz - technische Kompetenz - didaktische Kompetenz.
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Der Teletutor sollte nicht mehr als 10 Teilnehmer je Lerngruppe zeitgleich (synchron) und nicht mehr als 2 Gruppen parallel betreuen.“ Versicherungsgewerbe, 020210/36/2004



Mitunter wird die besondere Verantwortung der Führungskräfte für die Entwicklung einer Lernkultur im Unternehmen im Zusammenhang mit E-Learning betont. „Die Führungskräfte wirken aktiv an der Einführung und Entwicklung einer geeigneten Lernkultur mit. Die Führungskräfte unterstützen ihre an E-Learning beteiligten MitarbeiterInnen (Kursteilnehmer, Tutoren, Autoren usw.), räumen ihnen Freiräume insbesondere bezüglich der Arbeitszeit ein und schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010



In einer Vereinbarung zu Wikis werden ebenfalls Verantwortliche benannt. „Für jedes Wiki wird ein Verantwortlicher festgelegt. Diese Person ist als sog. process owner allein verantwortlich für den Betrieb des Wikis.“ Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 020210/39/2011



Und weiter ist dort vorgesehen, dass für die Mitarbeit an den Wikis Umgangsregeln veröffentlicht werden; die Mitarbeit selbst („Autorentätigkeit“) soll in der Pilotphase freiwillig sein und nicht angeordnet werden dürfen.



Erfolgsnachweise und Nachbereitung Zur Dokumentation der Teilnahme (Teilnahmebescheinigungen, Zertifikate) liegen nur wenige Regelungen vor. Bei formalen Weiterbildungsgängen, die zu einem Abschluss führen, werden sie offenbar stillschweigend vorausgesetzt. Für andere Lernprogramme sind entweder freiwillige oder verbindliche Nachweise vorgesehen. Beispielsweise werden auf Wunsch der Teilnehmenden Zertifikate ausgestellt. „Über die Bearbeitung der besonders gekennzeichneten Lernprogramme im Info-Center werden nach Eintrag in eine entsprechende im Info-Center ausliegende Liste Zertifikate ausgestellt.“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



In einem Einzelhandelsbetrieb (020210/27/2008) werden bei erfolgreichem Abschluss verbindliche Nachweise ausgegeben, die der Personalakte zugefügt werden. In einigen Fällen werden Tests zur Lernkontrolle geregelt. Laut folgendem Beispiel ist die Teilnahme an E-Learning verpflichtend und wird in einem so genannten Bildungslebenslauf dokumentiert. Zur Erfolgskontrolle gibt es Zwischen- und Abschlusstests. Das Ergebnis des Letzteren geht in den Bildungslebenslauf ein. „1. Zwischenfragen und Tests nach Lerninhalten, die aus didaktischen Gründen sinnvoll sind. Die Wirksamkeitsüberprüfung dient dem Teilnehmer zur Selbstkontrolle und Selbststeuerung im Lernprozess und ist ein guter Indikator für die Qualität eines E-Learning Moduls. 2. Abschlusstests zur Feststellung, ob das Lernziel erreicht wurde oder nicht. Nur mit dem Bestehen des Abschlusstests wird die mit der Maßnahme erreichte Qualifikation im Bildungslebenslauf des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin automatisiert dokumen tiert.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010 16



Nachdem ein Lernprogramm absolviert wurde, empfiehlt es sich, das Gelernte regelmäßig eigenständig zu wiederholen bzw. aufzufrischen. Auch dazu finden sich Regelungen. „Zur Vertiefung und Wiederholung des Lernstoffes werden dem Mitarbeiter nach Abschluss der E-Learning-Maßnahme auf Wunsch Unterlagen mit den wichtigsten Inhalten in geeigneter Form (z. B. gedruckt oder elektronisch) zur Verfügung gestellt, ausgenommen, dies würde einen unverhältnismäßig großen zusätzlichen Aufwand verursachen.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 0202 10/30/2008



Lernzeiten Ältere Vereinbarungen enthalten mehrheitlich keine ausdrücklichen Informationen zum Verhältnis von Lern- und Arbeitszeit. Vermutlich orientierte man sich in diesem Punkt an anderen betrieblichen Vereinbarungen, z. B. zur Weiterbildung oder zur Arbeitszeit. In einer zweiten Gruppe von Vereinbarungen – insbesondere neueren – wird der Grundsatz bekräftigt, dass das für die Arbeit notwendige Lernen als Arbeitszeit gilt. „Die für das Bearbeiten von computerunterstützten Lernmedien, die für die Ausübung der Arbeit notwendiges Wissen vermitteln, aufgewandte Zeit gilt als Arbeitszeit.“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



Ähnlich formuliert eine neuere Vereinbarung aus der gleichen Branche. „Die E- und Blended Learning-Lerninhalte des abgestimmten Personalentwicklungsprogramms werden während der Arbeitszeit bearbeitet.“ Kreditgewerbe, 020210/14/2007



Mittlerweile zeichnet sich auch beim E-Learning das ab, was für die betriebliche Weiterbildung insgesamt beobachtet wird: die partielle Verlagerung in die Freizeit. Dies ist bei den verschiedenen Formen des E-Learning aufgrund seiner zeitlichen und räumlichen Flexibilität organisatorisch leicht umsetzbar. Im nachstehend zitierten Betrieb wird die Grundregel Lernzeit = Arbeitszeit ausdrücklich beschränkt auf den Fall, dass die zu erwerbenden Qualifikationen verpflichtend sind. „Lernzeit ist dann Arbeitszeit und findet im Rahmen der geltenden Arbeitszeitregelungen statt, wenn die zu erreichende Qualifikation verpflichtend und/oder arbeitsplatzbezogen ist.“ Einzelhandel (ohne kfz.), 020210/15/2006



In folgendem Beispiel finden die Lernzeiten grundsätzlich in der Freizeit statt, werden aber teilweise (hier 60 %) als Arbeitszeiten anerkannt. „Die Ausbildung mittels WBT hat ausschließlich außerhalb der Arbeitszeit stattzufinden. Dies kann sowohl innerhalb der Bankräume geschehen oder auch auf einem geeigneten Platz von zu Hause aus. […] Für die insgesamt aufgewendete Freizeit im Rahmen des E-Learning wird ein Zeitausgleich in Höhe von 60 % der tatsächlichen Vorbereitungszeit, jedoch maximal 60 % der Richtzeit gewährt.“ Kreditgewerbe, 020210/10/2005
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Eine dritte Gruppe von Vereinbarungen thematisiert die zeitliche Einteilung der Lernzeiten und die Verantwortung dafür. Wie gezeigt wurde, hat E-Learning den Vorteil, dass das Lernen zeitlich flexibel geplant und eingeteilt werden kann. Die Verantwortung für die Organisation der Lernzeiten obliegt laut folgender Regelung ausdrücklich den Führungskräften. „Die Lernzeit ist Arbeitszeit und wird von den Führungskräften ausreichend organisiert. Sie findet im Rahmen der geltenden Arbeitszeitregelungen statt.“ Chemische Industrie, 020210/24/2006



Andere Vereinbarungen setzen eher auf die Eigenverantwortung der Lernenden. Zwar soll die folgende Regelung die Beschäftigten vor Überforderung schützen. Zugleich wird jedoch auf die Verantwortung der Lernenden hingewiesen: Sie müssen die Zeit so einteilen, dass trotz Lernmaßnahme alle Arbeitsaufgaben erledigt werden. „Falls eine E-Learning-Maßnahme innerhalb einer begrenzten Zeit durchgeführt werden muss, ist der Zeitraum für ihre Durchführung so zu bemessen, dass der Mitarbeiter möglichst nicht länger als ca. 2 Stunden pro Arbeitstag davon beansprucht wird […]. Der Mitarbeiter muss in eigener Verantwortung seine für eine E-Learning-Maßnahme genutzte Zeit so planen, dass er seine anderen Arbeitsaufgaben rechtzeitig erledigen kann und die betrieblichen Abläufe nicht bzw. möglichst wenig beeinträchtigt werden.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/30/2008



In einigen Vereinbarungen wird als Arbeitszeit die vom Hersteller des Lernprogramms empfohlene Lernzeit angesetzt. „Als Arbeitszeit wird bei angeordneten Berufsbildungsmaßnahmen grundsätzlich die vom Hersteller empfohlene Lernzeit in Ansatz gebracht, sofern in dem die Einzelmaßnahme betreffenden Mitbestimmungsverfahren keine abweichende Regelung getroffen wird. Lernzeit ist Arbeitszeit.“ Gesundheit und Soziales, 020210/32/2010



Flexibilität und Selbstbestimmung der Lernenden sind wichtige Vorteile von E-Learning. Um sie zu sichern, wird den Lernenden oft ein zeitlicher Entscheidungsspielraum eingeräumt. „Um den Vorteil der flexiblen Lernzeit zu nutzen und die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen bei der Aus- und Weiterbildung zu fördern, ist der/ dem MitarbeiterIn in Abstimmung mit der Führungskraft ein möglichst hoher Entscheidungsspielraum über die Verteilung der Lernzeiten einzuräumen.“ Versicherungsgewerbe, 020210/01/2003



Ein Energiedienstleister formuliert hierzu wie folgt. „Der (An)/Leiharbeiter entscheidet über Lernort und Lernzeit eigenverantwortlich soweit betriebliche Belange dem nicht entgegenstehen. Die Lernzeit ist Arbeitszeit und wird von den Führungskräften berücksichtigt. Sie findet im Rahmen der geltenden Arbeitszeitregelungen statt.“ Energiedienstleister, 020210/37/0
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Nachstehend werden Lage und Länge der Lernzeiten eingeschränkt. Sie dürfen nicht während der Publikumszeiten liegen und richten sich nach den Zeitvorgaben der Lernprogramme. „Die Lernzeiten können nur außerhalb der Öffnungszeiten der Bank wahrgenommen werden.“ Kreditgewerbe, 020210/05/2003



Laut dieser Regelung können Lernende zwar das Lerntempo beeinflussen, was aus didaktischen Gründen wünschenswert und sinnvoll ist. Lernzeit, die über die vorgegebene Richtzeit hinausgeht, kann jedoch nicht als Arbeitszeit gewertet werden.



2.3 Qualitätsmerkmale von Lernprogrammen Gute Lernprogramme von weniger guten oder sogar schlechten zu unterscheiden, ist für Laien schwierig. Es existieren jedoch keine allgemeingültigen Qualitätsmerkmale. Wenn Vereinbarungen dieses Thema nämlich aufgreifen, nennen sie meist allgemeine Kriterien. Das folgende Beispiel bezieht sich insbesondere auf die Einführung neuer Kurse. „Bei der Einführung neuer E-Learning-Kurse werden insbesondere die Qualitätskriterien Methodik und Didaktik, mediale Gestaltung sowie Bedienkomfort und Funktionalität beachtet […].“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/06/2004



Einige Vereinbarungen heben durchaus präzise Merkmale hervor. Als Qualitätskriterium gilt etwa das Lernen in kleinen abgeschlossenen Einheiten (Modulen). „Am Arbeitsplatz werden Lernprogramme/-materialien angeboten, die für möglichst viele Mitarbeiter einen Bezug zu ihrer konkreten Arbeit haben. Sie werden so aufbereitet, dass ein Lernen in – thematisch und zeitlich – kleinen Einheiten möglich ist. Neue Lernprogramme, die für den Einsatz im Netz vorgesehen sind, werden als in sich abgeschlossene Kleinstsequenzen konzipiert und erstellt.“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



Mitunter werden die Kriterien genauer definiert. „Der Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, das Lerntempo zu beeinflussen […]. Folgendes muss möglich sein: - Wiederaufnahme an der verlassenen Stelle (Lesezeichen) nach Unterbrechungen - Wiederholungen bereits abgearbeiteter Lernelemente - Interaktive Übungen zur Vertiefung komplexer Vorgänge.“ Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 020210/02/2002



Besonders ausführlich widmet sich folgende Regelung dieser Frage. „Eine E-Learning-Maßnahme soll die Grundsätze der Softwareergonomie beachten und insbesondere gemäß den folgenden Grundsätzen gestaltet sein: - Die Texte einer E-Learning-Maßnahme sind grundsätzlich in Deutsch, es sei denn, der Betriebsrat hat einer anderen Sprache zugestimmt. - Die Software soll es dem Mitarbeiter grundsätzlich ermöglichen, sein Lerntempo selbst zu steuern, insbesondere die Lernmaßnahme jederzeit zu unterbrechen und später an gleicher Stelle wieder aufzunehmen und jederzeit frühere Lerneinheiten zu wieder- holen.
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- Auf fehlerhafte oder fehlende Eingaben erhält der Mitarbeiter ausführliche Hinweise. - Es stehen möglichst unterschiedliche Arten von Übungen, z. B. Lückentext, Multiple Choice, Ergänzungen, Frage/Antwort zur Verfügung.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/30/2008



Zur Qualität eines Programms gehört auch die Möglichkeit, die Lerngeschwindigkeit nach den eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen festzulegen. Diesbezüglich tragen Beschäftigte auch eine Eigenverantwortung. „Auswahl und Reihenfolge der Lektionen eines Kurses sowie Lerngeschwindigkeit werden vom Beschäftigten selbst gesteuert.“ Nachrichtentechnik, Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/06/2004



Der Qualitätssicherung dient es, den Einsatz und die Nutzung von E-Learning systematisch zu evaluieren. „[…] Einführung und Nutzung von E-Learning werden durch Evaluierungen begleitet. Dies betrifft insbesondere: Lernerfolg, auch im Vergleich zu anderen Lernformen, Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz, Methodik und Didaktik.“ Nachrichtentechnik, Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 0202 10/06/2004



Umfassende Qualitätsmerkmale der Lernprogramme, die im Betrieb eingesetzt werden sollen, nennt die folgende Vereinbarung. „1. Allgemeines - Dokumentation Handhabung/Bedienung (Begleithandbuch, selbsterklärend) - realistische Angabe der Zeitdauer zur Bearbeitung - Equipment, technische Ausstattung (Rechnergeschwindigkeit, Multimediafähigkeit, Aktualität der Programmversionen) 2. Sprachliche Gestaltung - sprachlich korrekt - verständlich, Möglichkeit des Mitlesens - Informationsgehalt entsprechend Textumfang - gute Mischung und Abwechslung zur Visualisierung, um alle Lernkanäle anzusprechen 3. Visuelle, mediale Gestaltung - interessante, abwechslungsreiche Darstellung (gegen schnelle Ermüdung der Augen) - Videos, Grafiken zur Ergänzung des Textes - farbliche Gestaltung, Hervorhebung wichtiger Passagen - übersichtliche Gliederung des Textes und der Module - Wiedererkennungswert - einheitlicher Bildschirmaufbau, Bedienerführung, Bedienerhilfen - Farne, Symbole, Icons als Bedeutungsträger - akustische Unterstützung durch Töne - Spaßfaktor, Freude am Lernen 4. Inhalt - Sinngehalt, Lernprogramm muss für die zu vermittelnde Inhalte geeignet sein - fachlich korrekter Inhalt (möglichst von Experten überprüft, entsprechend den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Quellenangabe und/oder Literaturverzeichnis)
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- Dokumentation Lernziele - ausreichende Vermittlung von Inhalten zur Erreichung des Lernzieles - Informationsgehalt, ausreichende Vermittlung von Einzelinformationen ohne zu hohe oder zu geringe Detaillierung im Hinblick auf das Lernziel - Kopplung von Theorie und Praxis.“ Versicherungsgewerbe, 020210/36/2004



2.4 Leistungs- und Ergebniskontrollen, Datenschutz Beim E-Learning über Intranet oder Internet fallen Daten an, die gespeichert werden können. Damit sind sensible Fragen von Leistungskontrollen und Datenschutz berührt. Sie werden teilweise nicht in E-Learning-Vereinbarungen geregelt, sondern der Umgang damit richtet sich nach den allgemein geltenden Vereinbarungen zum Datenschutz oder zur EDV. Im Kern geht es um die Speicherung von personenbezogenen Daten sowie um Verhaltens- und Leistungskontrollen. Dazu finden sich a) eher allgemein formulierte Regelungen in Vereinbarungen, die sich mit der Einführung von Lernprogrammen befassen, und b) differenziertere Regelungen in Vereinbarungen zu Learning-Management-Systemen.



Lernprogramme In zahlreichen Vereinbarungen wird explizit ausgeschlossen, dass Daten aus Lernprogrammen für personelle Maßnahmen genutzt werden. „Aus den Auswertungen werden keine verhaltens- und/oder leistungsbezogenen Daten abgeleitet, die als Basis für personelle Maßnahmen wie z. B. Abmahnungen, Versetzungen, Kündigungen dienen können.“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/06/2004



„Die personenbezogene Auswertung von Daten, die bei der Verwendung von E-Learning-Programmen entstehen, durch den Arbeitgeber oder von ihm damit/mit dieser Auswertung beauftragte Dritte ist unzulässig, sofern sie nicht vor Durchführung der Maßnahme mit dem zuständigen Betriebsrat vereinbart worden ist.“ Gesundheit und Soziales, 020210/32/2010



Auch Leistungs- und Verhaltenskontrollen werden mitunter klar ausgeschlossen. „Im Rahmen der Bearbeitung von Lernprogrammen werden keine personenbezogenen oder -beziehbaren Daten gespeichert. Technische Leistungs- und Verhaltenskontrollen sind ausgeschlossen. Es werden ausschließlich statistische Daten zur Feststellung des Nutzungsgrades bzw. zur Kapazitätsplanung erfasst. Feedbackbögen dienen ausschließlich zur Optimierung der Programme.“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



Eine weitere Vereinbarung hierzu ist ähnlich formuliert. „[…] und der KBR [Konzernbetriebsrat] stimmen darin überein, dass die E-LearningTechniken nicht zur Überwachung von Leistungen oder Verhalten der MitarbeiterInnen eingesetzt werden. Personenbezogene Daten, die im Aus- und Weiterbildungsprozess anfallen oder aus Dateien des Lernprozesses abgeleitet werden können, dürfen über den Pkt. 3.3 hinaus nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausgewertet werden.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010
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Vereinzelt dürfen Daten ausschließlich für die Steuerung des Lernprozesses genutzt werden. „Daten, die Auskunft über den Lernerfolg, die Lerngeschwindigkeit oder den Fortschritt beim Durcharbeiten einzelner Lektionen/Lerneinheiten geben, dürfen nicht zu Zwecken der Beurteilung oder Überwachung durch den Arbeitgeber genutzt werden, sondern lediglich zur Steuerung des Lernprozesses.“ Kreditgewerbe, 020210/14/2007



Lernerfolgskontrollen hingegen gelten in mehreren Vereinbarungen grundsätzlich als zulässig. „Lernerfolgskontrollen sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen sind zulässig.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/21/2007



In diesem Zusammenhang besteht mitunter die Möglichkeit, den Vorgesetzten Lernergebnisse vorzulegen. „Sollte für ein Lernmodul ein Abschlusstest vorgesehen sein, kann das Testergebnis dem Regionalleiter/Bereichsleiter oder einer höheren Leitungsebene vorgelegt werden.“ Kreditgewerbe, 020210/10/2005



Bisweilen wird geregelt, wie mit den Ergebnissen von Lernerfolgskontrollen umgegangen werden darf. „Lernerfolgskontrollen sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen sind zulässig. […] Negative Ergebnisse im Rahmen der Lernerfolgskontrollen oder der Qualitätssicherung haben keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/21/2007



Learning-Management-Systeme Detaillierte Regelungen zum Thema Leistungs- und Ergebniskontrollen und Datenschutz finden sich in Vereinbarungen zu komplexen Learning-Management-Systemen. Angesichts der in einem solchen System erhobenen Auswertungen wird in einem Betrieb Folgendes festgelegt. „Auswertungen und Reports werden ausschließlich ohne Personenbezug erstellt.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/08/2004



Auch Leistungs- und Verhaltenskontrollen werden mitunter explizit ausgeschlossen. „Im Rahmen der Bearbeitung von Lernprogrammen werden keine personenbezogenen oder -beziehbaren Daten gespeichert. Technische Leistungs- und Verhaltenskontrollen sind ausgeschlossen. Es werden ausschließlich statistische Daten zur Feststellung des Nutzungsgrades bzw. zur Kapazitätsplanung erfasst. Feedbackbögen dienen ausschließlich zur Optimierung der Programme.” Kreditgewerbe, 020210/03/1999



In einem anderen Unternehmen der gleichen Branche wird die Nutzung von Daten auf die Steuerung des Lernprozesses beschränkt.
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„Daten, die Auskunft über den Lernerfolg, die Lerngeschwindigkeit oder den Fortschritt beim Durcharbeiten einzelner Lektionen/Lerneinheiten geben, dürfen nicht zu Zwecken der Beurteilung oder Überwachung durch den Arbeitgeber genutzt werden, sondern lediglich zur Steuerung des Lernprozesses.“ Kreditgewerbe, 020210/14/2007



Nachstehend wird differenziert beschrieben, über welche Zugriffsrechte bezüglich Daten und Auswertungen Lernende bzw. Vorgesetzte verfügen. „Die Mitarbeiter haben ausschließlich Zugriff auf ihre eigenen Weiterbildungsdaten. Sie können diese neu anlegen, lesen, ändern und statusabhängig löschen. Die Führungskräfte haben Leserecht auf alle Weiterbildungsdaten – mit dem Status ‚Planung‘ oder ‚Teilnahme‘ – ihrer direkt zugeordneten Mitarbeiter. Eine Überwachung von Leistung oder Verhalten von Mitarbeitern im Sinne des § 87 Abs. 1 Zif. 6 BetrVG findet über die in Ziff. 7 dieser Vereinbarung genannten Auswertungen hinaus nicht statt […].“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/13/2002



Eine Vereinbarung aus dem Einzelhandel regelt diese Frage wie folgt. „Über Ergebnisse mit personenbezogenen Daten verfügen nur die Lernenden selbst und die Mitarbeiter des Bereichs Personalentwicklung, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. […] Qualifizierungsdaten (Dokumentation der erfolgreich abgeschlossenen Kurse) dürfen zentral erhoben werden und zeitlich auf zwei Jahre begrenzt gespeichert werden. Weiterbildungshistorien (Teilnahme an Kursen) dürfen zentral erhoben und zeitlich unbegrenzt gespeichert werden.“ Einzelhandel (ohne Kfz.), 020210/15/2006



Noch detaillierter wird der Sachverhalt in einem Maschinenbauunternehmen (020210/04/ 2002) geregelt. Hier wird genau festgelegt, welche personenbezogenen Daten gespeichert werden dürfen: Beginn und Ende des Zugriffs auf die Lerneinheiten, Bewertungen von Tests, Markieren der Stelle, an dem das Programm verlassen wurde. Dann aber wird klargestellt, dass „„nur der Systemadministrator Zugang zu den Gesamtdaten hat, „„die Gesamtdaten nur eine personenunabhängige Statistik zulassen dürfen, „„Auswertungen nur mit Zustimmung des Betriebsrates erfolgen dürfen, „„eine Weitergabe an Dritte unzulässig ist.



Die Lernenden selbst haben Zugriff auf ihre eigenen Nutzungsdaten. Das ermöglicht es ihnen, die erfolgreiche Bearbeitung eines Kurses nachzuweisen. „Jeder Benutzer hat jederzeit über einfache Menüauswahl im Intranet die Möglichkeit, die über sein persönliches Lernverhalten gespeicherten Daten einzusehen und auszuwerten.“ Maschinenbau, 020210/04/2002



Ebenfalls sehr differenziert werden die Rechte der einzelnen Benutzerrollen eines LearningManagement-Systems (LMS) im Folgenden geregelt. „Die Zugriffsrechte auf die Daten im LMS sind an Benutzerrollen gebunden. […] Folgende Auswertungen sind mit Hilfe des LMS möglich: 23



1. 2. 3. 4. 



Auswertungsmöglichkeiten für Lernende […] Auswertungsmöglichkeiten für Vorgesetzte […] Auswertungsmöglichkeiten für Auswertungsanalysten (Expertise Team Learning) Auswertungsmöglichkeiten für Trainer […]



Die Geschäftsleitung sichert zu, keine individuellen Auswertungen durchzuführen, die die Zuordnung einer Information über das Bestehen/Nichtbestehen oder aber die erreichte Bewertung zu einem einzelnen Mitarbeiter zulassen. Der individuelle Lernerfolg (Bestehen/Nichtbestehen, erreichte Bewertung) ist nur für den betreffenden Mitarbeiter selbst und für den Systemadministrator einsehbar.“ Chemische Industrie, 020210/31/2007



Learning-Management-Systeme können u. a. für das betriebliche Skills-Management genutzt werden. Damit werden Fragen der Nutzungsrechte bezüglich persönlicher Daten berührt. Eine Regelung verweist in diesem Zusammenhang auf die freiwillige Teilnahme und das Recht der Beschäftigten, persönliche Skills-Daten zu löschen. „Die Teilnahme am Skills-Management ist freiwillig. […] Der Mitarbeiter hat das Recht, seine Skills-Daten jederzeit zu löschen.“ Informationstechnikhersteller, 020210/11/1997



Lernerfolgskontrollen hingegen werden meist grundsätzlich als zulässig angesehen. „Lernerfolgskontrollen sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen sind zulässig.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/21/2007



In diesem Zusammenhang besteht auch die Möglichkeit, den Vorgesetzen Lernergebnisse vorzulegen. „Sollte für ein Lernmodul ein Abschlusstest vorgesehen sein, kann das Testergebnis dem Regionalleiter/Bereichsleiter oder einer höheren Leitungsebene vorgelegt werden.“ Kreditgewerbe, 020210/10/2005



Festgelegt wird bisweilen auch, wie mit den Ergebnissen von Lernerfolgskontrollen umgegangen werden darf. „Lernerfolgskontrollen sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen sind zulässig. […] Negative Ergebnisse im Rahmen der Lernerfolgskontrollen oder der Qualitätssicherung haben keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/21/2007



Mitunter wird der Verfallszeitraum geregelt, nach dem alle Daten gelöscht werden müssen. „Alle aufgezeichneten Bewegungsdaten werden nach Ablauf eines Zeitraums von 6 Jahren nach deren Aufzeichnung unwiederbringlich gelöscht. Die gespeicherten Stammdaten werden spätestens 3 Monate nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses gelöscht. Innerhalb der genannten Fristen werden auch etwaige Ausdrucke der entsprechenden Daten vernichtet.“ Grundstücks- und Wohnungswesen, 020210/35
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Ein wesentlich kürzerer Zeitraum für das Löschen der Daten wird nachstehend vereinbart. „Zur Auswertung der Daten werden nur anonymisierte Zugriffe herangezogen. Die Löschung der Daten erfolgt nach abgeschlossenem Kurs jeweils zum Ende eines Kalenderjahres, so dass die Daten auch mit administrativem und technischem Aufwand nicht mehr zugänglich sind.“ Versicherungsgewerbe, 020210/36/2004
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3 



Mitbestimmungsrechte, -prozeduren und -instrumente



E-Learning ist Berufsbildung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) und unterliegt damit der Mitbestimmung. Es geht dabei um „„Mitbestimmung bei betrieblicher Weiterbildung und „„Mitbestimmung beim Datenschutz, der bei Austausch und Verarbeitung elektronischer



Daten ein sensibles Feld darstellt. Die Mitbestimmung gilt für alle Einzelmaßnahmen, aber auch für die technischen Einrichtungen wie Plattformen und Learning-Management-Systeme. Insbesondere bei Letzteren ergeben sich oft sensible Fragen, die der Mitbestimmung unterliegen: z. B. die Zugangsberechtigung für Online-Kurse über Verlaufskontrollen, Tests, Speicherung der Lernergebnisse und Zugriff darauf bis hin zu technischen und datenschutzrechtlichen Einzelheiten von SkillsManagement und Skills-Datenbanken. Entscheidend ist, dass die betrieblichen Interessenvertretungen aktiv an der Gestaltung des E-Learning mitwirken, um die Möglichkeiten des netzgestützten Lernens für die berufliche Entwicklung der Beschäftigten auszuschöpfen und sie vor möglichen negativen Folgen zu schützen – insbesondere was die Verwendung von sensiblen persönlichen Daten betrifft. Die Rechte des Betriebsrats nach dem BetrVG werden in Kap. 5.2 ausführlich dargestellt.



Information, Beteiligung und Mitbestimmung Die Mitbestimmung des Betriebsrates besteht laut den Regelungen in den Vereinbarungen darin, dass das Gremium informiert wird und an Entscheidungen bzw. der Durchführung von Learning-Management-Systemen beteiligt wird. Entsprechende Prozeduren werden zum Teil detailliert beschrieben. Als E-Learning am Anfang stand und man Erfahrungen mit den neuen technischen Möglichkeiten sammeln oder auch Widerständen oder Ängsten seitens der Beschäftigten begegnen wollte, wurde manchmal eine Pilotphase vereinbart. Im nachstehend zitierten Betrieb wird der Betriebsrat am entsprechenden Steuergremium beteiligt. „Der Gesamtbetriebsrat und die Gesamtschwerbehindertenvertretung können auf Wunsch die Pilotisierung über die Delegation von bis zu zwei Mitgliedern in ein seitens der Bank gebildetes Steuerungsgremium begleiten.“ Kreditgewerbe, 020210/07/1997



Die Mitbestimmungsrechte nach dem BetrVG beziehen sich auf die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen, die laut Entscheidung des Arbeitgebers eingeführt werden. Gemäß einigen Vereinbarungen greift die Mitbestimmung des Betriebsrats schon bei der Einführung neuer computergestützter Programme. „Die Einführung neuer Lernprogramme und Sequenzen im Netz sowie Änderungen bestehender Programme/Sequenzen, die über die üblichen Wartungs- und Aktualisierungsarbeiten hinausgehen, bedürfen der Zustimmung des GBR [Gesamtbetriebsrats].“ Kreditgewerbe, 020210/03/1999



Ähnliches legt die folgende Vereinbarung fest. „Lernprogramme können nur nach vorheriger Absprache mit dem Gesamtbetriebsrat eingesetzt werden.“ Maschinenbau, 020210/04/2002
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Detailliert wird nachstehend das Verfahren der Mitbestimmung bei Einführung eines neuen Kurses geregelt. „Zur wirksamen Einbeziehung eines neuen Kurses in diese Betriebsvereinbarung ist es notwendig, dass dem Gesamtbetriebsrat bzw. einem vom Gesamtbetriebsrat zu bestimmenden Ausschuss eine Version des Kurses sowie des dazugehörigen Schulungsplans einschließlich des Zeitrahmens, dessen Neueinsatz beabsichtigt wird, zugängig gemacht wird.“ Einzelhandel (ohne Kfz.), 020210/34/2006



Im Folgenden soll eine Vereinbarung auf örtlicher Ebene getroffen werden, die das Angebot von adäquaten Lernplätzen in den jeweiligen Filialen regelt. „In den Märkten ist eine Vereinbarung zwischen Geschäftsleitung und örtlichem Betriebsrat über einen Raum mit PC und PC-Zugang als Lernmöglichkeit zu treffen.“ Einzelhandel (ohne Kfz.), 020210/15/2006



Für Auswertungen von Daten in Learning-Management-Systemen werden weitgehende Rechte des Betriebsrates vereinbart. Beispielsweise wird hier die Veränderung der Datenbankstruktur eines Learning-Management-Systems an die Zustimmung des Betriebsrates gebunden. „Erweiterungen/Änderungen der Datenbankstruktur bzgl. der Kompetenzen dürfen nur mit Zustimmung des GBR/KBR erfolgen.“ Nachrichtentechnik / Unterhaltungs- und Automobilelektronik, 020210/11/1997



Laut einigen Vereinbarungen wird der Betriebsrat über die Nutzung von Daten informiert und erhält eigene Zugriffsrechte. Mitunter werden die Informationsrechte detailliert beschrieben. „Der Betriebsrat ist regelmäßig (mindestens einmal pro Quartal) über die […] durchgeführten Unterweisungen und den unterwiesenen Personenkreis zu informieren […]. Gesamtbetriebsrat und örtlichem Betriebsrat werden auf Anfrage sämtliche Auswertungen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Weitere Auswertungen der personenbezogenen Daten […] bedürfen der Zustimmung des Gesamtbetriebsrates, sofern Mitbestimmungsrechte bestehen oder bestehen könnten […]. Der zuständige Betriebsrat kann zu seiner Unterstützung einen Sachverständigen gem. § 80.3 BetrVG hinzuziehen.“ Metallerzeugung und -bearbeitung, 020210/12/2005



Ein Beispiel für Zugriffsrechte des Betriebsrats bezüglich der eingesetzten Lernplattform lautet wie folgt. „Der Gesamtbetriebsrat erhält einen Zugriff auf die eingesetzte Plattform. […] Es wird ihm ermöglicht zu prüfen, ob die Leistungsdaten gelöscht wurden.“ Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 020210/20/2002



Besonders weitreichend wird im Folgenden die Mitbestimmung im Bereich des Personalvertretungsgesetztes vereinbart. Hier hat die Personalvertretung jederzeit das Recht, zu prüfen, ob die Vereinbarung eingehalten wird. Sie erhält auf Wunsch Einblick in alle Programme, Daten, Datenbestände usw. Im Einzelnen lauten die Formulierungen in dieser Vereinbarung wie folgt.
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„Der Gesamtpersonalrat ist berechtigt, jederzeit einen Sachverständigen seiner Wahl zur Kontrolle und Weiterentwicklung dieser Vereinbarung hinzu zu ziehen. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber. Einzelne Mitglieder der Personalvertretung haben das Recht – soweit erforderlich – an allen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von e-learning-Contents teilzunehmen.“ Versicherungsgewerbe, 020210/36/2004



Dass diese weitgehenden Rechte der Mitarbeitervertretung nicht auf ein öffentliches Unternehmen beschränkt sind, zeigt die folgende Vereinbarung eines Konzernbetriebsrates. „Dem KBR ist Einblick in alle Programme, Dateien, Datenbestände, Abfrageroutinen und Protokolle sowie Dokumentationen zu gewähren und zu erläutern. Einzelne Mitglieder des Betriebsrats haben das Recht, an allen Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Einführung von E-Learning teilzunehmen.“ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 020210/40/2010



Manche Betriebe gehen in den letzten Jahren dazu über, im Netz ein Portal bereitzustellen, das Hinweise auf bzw. Zugänge zu Weiterbildungsangeboten externer Anbieter enthält. Die Beschäftigten können sich eigenständig Angebote für ihre Zwecke zusammenstellen. Daraus ergibt sich ein spezifisches Problem der Mitbestimmung: Handelt es sich bei solchen Angeboten, wenn die Beschäftigten sie wahrnehmen, um betriebliche Weiterbildung? Greift demnach die Mitbestimmung des Betriebsrates? In einer jüngeren Vereinbarung wurde geregelt, dass eine Mitbestimmung des Betriebsrates besteht, wenn über das Portal verpflichtende Angebote bereitgestellt werden. „Beabsichtigt der Arbeitgeber, über seine IT-Infrastruktur Mitarbeitern umfassende E-Learning-Angebote – (Fortbildungs-)Portale – zugänglich zu machen, so hat der Gesamtbetriebsrat mitzubestimmen, wenn das Portal auch Angebote enthält, deren verbindliche Anordnung der Arbeitgeber plant.“ Gesundheit und Soziales, 020210/32/2010
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4 



Offene Probleme und zusammenfassende Bewertung



Bemerkenswert ist folgende inhaltliche Entwicklung: Während in älteren Vereinbarungen meist die Nutzung eines (einzelnen) Lernprogramms im Vordergrund stand, regeln alle Vereinbarungen seit 2009, die dem Archiv der Hans-Böckler-Stiftung vorliegen, Lernplattformen und Learning-Management-Systeme für die Nutzung von Lernprogrammen. In den älteren Vereinbarungen besteht die Tendenz, sich dem E-Learning als Neuland vorsichtig zu nähern und Pilotphasen einzuführen, um Erfahrungen zu sammeln. Neuere Vereinbarungen gehen demgegenüber offenbar von E-Learning als etablierter Regelform der betrieblichen Bildung aus. Jedoch wird in einigen Fällen ausdrücklich festgelegt, dass E-Learning nicht als einzige Lernform im Betrieb besteht, sondern ergänzend zu den Präsenzformen des Lernens hinzutritt und genutzt werden soll. Die Nutzung der angebotenen Formen des ELearning ist für die Beschäftigten verpflichtend. Nur in einem Fall – in einem Versicherungsunternehmen (202010/36/2004) – wird die Nutzung der Programme auf der Lernplattform ausdrücklich auf diejenigen Beschäftigten begrenzt, die sich freiwillig dafür registrieren lassen. Die Erfahrungen bei der Nutzung von E-Learning zeigen allerdings auch: Sein Einsatz neben der eigentlichen Arbeit funktioniert nicht. Fragt man Beschäftigte, warum sie gegenüber dem Lernen am PC zurückhaltend sind oder es sogar ablehnen, lauten die beiden Argumente vor allem: „„An den Arbeitsplätzen mangele es an ungestörten Lernzeiten, um sich auf die Bearbeitung



einer Lektion konzentrieren zu können. Auch wenn es gelinge, für die Einführungsphase des E-Learning solche Lernzeiten zu vereinbaren – früher oder später hielten solche Regelungen dem betrieblichen Alltag nicht Stand. „„Der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen, wie er bei Seminaren oder Work-



shops üblich ist, werde vermisst – insbesondere die Vorteile, das neu Gelernte durch Gespräche zu verarbeiten und in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren. Diese Argumente greifen einige Vereinbarungen auf, indem sie die Lage und Ausstattung der Lernorte und Lernplätze regeln. Zudem zeigen die Erfahrungen, dass der isolierte Einsatz von E-Learning-Programmen nicht sehr erfolgreich ist. E-Learning muss vielmehr in den Zusammenhang betrieblicher Bildungsarbeit gestellt werden: Idealerweise wird es in Formen des Präsenzlernens und in den Austausch von Lernenden und Trainern integriert. Genauere Regelungen zum Verhältnis von Lernen am Computer und Präsenzlernen finden sich in den Vereinbarungen allerdings (noch) nicht. Oft scheinen die Probleme weniger auf der Vereinbarungsebene zu liegen, als vielmehr bei der praktischen Umsetzung im betrieblichen Arbeitsalltag. Zuletzt sei bemerkt, dass sich E-Learning vielfach Richtung Wissensmanagement und Organisationsentwicklung entwickelt. Dazu finden sich in den Vereinbarungen bisher jedoch nur spärliche Hinweise. Insbesondere die Nutzung von Wikis, Weblogs oder allgemeiner: „sozialen Medien“ ist noch Neuland.
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Beratungs- und Gestaltungshinweise



5.1 Ausgangspunkte für die gestaltende Einflussnahme durch die Interessenvertretung Einführung, Bedingungen und Durchführung von E-Learning können in Betriebsvereinbarungen geregelt werden. Zwar ist der Abschluss eigenständiger Vereinbarungen hierzu nicht zwingend erforderlich, da diese Fragen auch im Zusammenhang anderer betrieblicher Vereinbarungen – etwa zur Weiterbildung oder zum Datenschutz – geregelt werden können. Doch manche Betriebe regeln das E-Learning in gesonderten Vereinbarungen, um die besonderen Bedingungen dieser neuen Lernformen zu klären – insbesondere dann, wenn diese Fragestellungen noch nicht in älteren Vereinbarungen geregelt wurden. E-Learning bietet Unternehmen und Beschäftigten die Chance, Weiterbildung mit aktuellen Inhalten überall dort und dann durchzuführen, wo und wann sie benötigt wird. Es ermöglicht das Lernen an allen Arbeitsplätzen, an denen sich ein PC aufstellen lässt oder wo ohnehin mit einem PC gearbeitet wird. So lassen sich Arbeit und Lernen miteinander verbinden. Dennoch ist zu beachten: E-Learning eignet sich bevorzugt zur Vermittlung von Informationen. Besonders gut eignet es sich zur Qualifizierung für alle Aufgaben, die mit dem PC ausgeführt oder wo Informationen schnell recherchiert werden müssen. Begrenzt sind jedoch nach wie vor die Möglichkeiten, handwerkliche Kompetenzen anzuleiten. Hier können Kenntnisse und Bilder der Anwendung vermittelt werden – für die Ausführung selbst sind praktische Anwendungsmöglichkeiten und Erfahrungen unerlässlich. Grenzen bestehen auch, wenn Verhalten und Kommunikation eingeübt werden sollen. Zwar gibt es Lernprogramme, die sich auch um die Vermittlung solcher Inhalte bemühen. In aller Regel wird man aber Präsenzmaßnahmen bevorzugen, um diese Qualifikationen zu vermitteln. Soll neben theoretischen Kenntnissen auch deren praktische Anwendung erlernt werden, sollten Betriebsräte auf der Kombination von E-Learning und Präsenzmaßnahmen bestehen.



5.2 Wesentliche rechtliche Grundlagen Das BetrVG bietet Betriebsräten im Abschnitt Berufsbildung §§ 96 bis 98 eine breite Palette von Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Einführung der verschiedenen E-Learning-Konzepte. Ganz allgemein kann der Betriebsrat gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 BetrVG Vorschläge für betriebliches E-Learning äußern. Der Arbeitgeber muss diese Vorschläge mit dem Betriebsrat beraten, sie können Gegenstand einer freiwilligen Betriebsvereinbarung werden. Dieses allgemeine Recht wird durch das Beratungsrecht bei a) der Errichtung und Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, b) der Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen, c) der Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen ergänzt (§ 97 Abs. 1 BetrVG). Umfassende Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung ergeben sich bei der Durchführung der Bildungsmaßnahmen nach § 98 BetrVG: „„über Inhalt und Umfang der Kenntnisse, „„über die jeweilige Methode, „„über Dauer und Lage der Fortbildung, „„über den Teilnehmerkreis.
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Die Ergebnisse von Verhandlungen darüber können sich in einer Betriebsvereinbarung niederschlagen. Falls sich die Betriebsparteien nicht einigen, kann die Einigungsstelle angerufen werden (§ 98 Abs. 4 BetrVG). Handelt es sich um eine Maßnahme, die durch einen Trainer oder Tutor unterstützt wird, hat der Betriebsrat Mitsprachemöglichkeiten, wenn er überzeugt ist, dass die Person für die Aufgabe nicht geeignet ist. Er kann dann der Bestellung widersprechen oder die Abberufung verlangen und im Konfliktfall das Arbeitsgericht für eine Entscheidung anrufen (§ 98 Abs. 5 BetrVG). Diese Möglichkeiten der Mitbestimmung stehen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Personalplanung nach § 92 BetrVG und der Beschäftigungssicherung nach § 92a BetrVG. Auch in diesem Zusammenhang stehen dem Betriebsrat Vorschlagsrechte zur Qualifizierung der Arbeitnehmer zu, die eine Beratungspflicht auslösen. Ist ein E-Learning-Programm gut geeignet, die Beschäftigungssicherung zu fördern, kann es vom Betriebsrat vorgeschlagen werden. Ein besonderes Initiativrecht wird dem Betriebsrat gemäß § 97 Abs. 2 BetrVG eingeräumt, wenn „der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt hat, die dazu führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen“. Kann sich ein Betriebsrat darauf berufen, hat er volle Mitbestimmung bei der Einführung der betrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen, die auch in E-Learning bestehen können. Er kann dann mit dem Arbeitgeber über eine Betriebsvereinbarung für die betroffenen Beschäftigten verhandeln. Bei allen Formen des E-Learning können Daten gespeichert und verarbeitet bzw. Lernschritte und Lerndauer technisch überwacht werden. Daher kommt die Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen zur Überwachung hinzu (§ 87 Abs.1 Nr. 6 BetrVG). Entsprechend sollten Regelungen über die Unzulässigkeit der Auswertung zugänglicher Daten ebenfalls in die Betriebsvereinbarung aufgenommen werden.
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6 



Bestand der Vereinbarungen



Die erste Auflage dieser Auswertung aus dem Jahr 2009 basierte auf 29 Vereinbarungen. Mitte des Jahres 2011 lagen dem Archiv 40 betriebliche Vereinbarungen mit substanziellen Regelungen zum E-Learning vor. Tabelle 1: Art und Anzahl der Vereinbarungen Art der Vereinbarung Betriebsvereinbarung Dienstvereinbarung Gesamt



Anzahl 38 2 40



Tabelle 2: Verteilung der Vereinbarungen nach Branchen Branchen (zusammengefasst) Grundstücks- und Wohnungswesen Banken und Versicherungen



Anzahl 1 10



Energiedienstleister



1



Mess-, Steuer- und Regelungstechnik



3



Unterhaltungselektronik, Informationstechnik, Datenverarbeitung, Softwareentwicklung



6



Unternehmensbezogene Dienstleistungen



4



Handel



6



Gesundheit und Soziales



1



Metallerzeugung und -bearbeitung



3



Chemische Industrie



3



Maschinenbau



2



Gesamt



40



Tabelle 3: Abschlussjahr der Vereinbarungen Abschlussjahr



Anzahl



1997 - 2001



5



2002 - 2004



15



2005 - 2008



12



2009 - 2011



7



unbekannt Gesamt



1 40



Die Verteilung auf die Abschlussjahre zeigt: Ab 2002 verbreitete sich E-Learning offenbar, was die Betriebe zunehmend veranlasste, entsprechende Regelungen zu treffen. Nach der ersten Auflage dieser Auswertung (2009) konnte das Archiv der Hans-Böckler-Stiftung bis zum Zeitpunkt der Neuauflage (September 2011) 11 weitere Vereinbarungen zum Thema aufnehmen. Sie wurden ab 2002 abgeschlossen, 7 Vereinbarungen davon zwischen 2009 und 2011. 6 der 40 Vereinbarungen wurden nicht speziell zu E-Learning abgeschlossen, sondern regeln Einzelfragen des E-Learning in Zusammenhang mit anderen betrieblichen Themen wie Weiterbildung allgemein, EDV, spezielle Schulungen.
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Literatur- und Internethinweise Literatur Computer und Arbeit: Zeitschrift des Bund-Verlages, Köln. Internetseite: http://www.bundverlag.de/zeitschriften/computer-und-arbeit Hohenstein, Andreas/Wilbers, Karl: Handbuch E-Learning. Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis. Aktualisierte Loseblattsammlung, Köln (Wolters-Kluwer) Koch, Johannes/Heidemann, Winfried/Zumbeck, Christine (2004): Nutzung elektronischer Netze zur Unterstützung des Lernens im Betrieb (E-Learning), Hans-Böckler-Stiftung (Hg.), Düsseldorf Skowronek, Andreas (2011): Betriebsvereinbarung zu unternehmenseigenen Wissensdatenbanken (Wikis), Reihe Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Kurzinformation, Download unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen Stiftung Warentest (2011): Leitfaden Weiterbildung. E-Learning. Elektronisches Lernen heute – von Lernsoftware auf CD-Rom bis zu sozialen Medien, Berlin; Download unter http://www.test.de/themen/bildung-soziales/weiterbildung/infodok/Leitfaden-Weiterbildung-E-Learning-1428845-2428845/ Kurze betriebliche Fallstudien zum Lebenslangen Lernen im Betrieb, darunter auch zum ELearning, sind im Internetangebot der Hans-Böckler-Stiftung dokumentiert: http://www. boeckler.de weiter unter Mitbestimmung~ Praxisblätter ~ Weiterbildung ~Lebensbegleitendes Lernen ~Neuere Entwicklungen in der betrieblichen Bildung



Internethinweise Im Internet gibt es eine Vielzahl von Portalen der Bildungs- und Systemanbieter mit zum Teil sehr spezifischen und auch technischen Informationen. Auch viele Hochschulen stellen ihr Angebot in der Hochschullehre mit den Methoden vor. Für einen Überblick bieten sich zwei Portale an: Eine Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF): http://www.qualifizierungdigital.de/. Sie bietet einen Überblick über die Ergebnisse von Praxis-Projekten des Ministeriums zum Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Bildung. Ein Portal des Netzwerks D-Elan: http://www.d-elan.de/ mit News, Projektergebnissen, Veranstaltungen zum gesamten Bereich des E-Learning und elektronischen Networking
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeutsame Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen werden. Derzeit enthält unser Archiv etwa 12.000 Vereinbarungen zu ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern. Unsere breite Materialgrundlage erlaubt Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen der industriellen Beziehungen in deutschen Betrieben. Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen betrieblicher Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -verfahren in Betrieben bestehen. Die Auswertungen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben. Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf Anonymität geachtet. Die Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und das Jahr des Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur Mitarbeiterinnen des Archivs und Autorinnen und Autoren Zugang. Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und der OnlineDatenbank im Internetauftritt der Hans-Böckler-Stiftung zusammengestellt. Unser Ziel ist es, anschauliche Einblicke in die Regelungspraxis zu geben und Vorgehensweisen und Formulierungen anzuregen. Darüber hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fragen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken. Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist unmittelbar zu erreichen unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen. Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an [email protected] oder direkt an Dr. Manuela Maschke 0211-7778-224, E-Mail: [email protected] Jutta Poesche 0211-7778-288, E-Mail: [email protected] Henriette Pohler 0211-7778-167, E-Mail: [email protected]
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